
Stadtgemeinde Köflach 
Rathausplatz 1 
8580 Köflach 

F ö r d e r a n s u c h e n  
gemäß den Wirtschaftsförderungsrichtlinien der Stadtgemeinde Köflach 

F ö r d e r w e r b e r  
Name des Antragstellers:       

Adresse:       

PLZ/Ort:       

Telefon:       

E-Mail:       

Homepage:       

Firmenbuchnummer:       

Geburtsdatum bei Einzelunternehmen:       

Rechtsform (zB Einzelunternehmen, OG, GmbH):       

Gründungsdatum :       

Geschäftsführung/für das Förderprojekt zuständige Person(en) – Kontaktdaten: 

      

Kurzbeschreibung des Unternehmens (Produktions- und Leistungsprogramm, Kunden):  

      

Bankverbindung:  BIC:        IBAN:        

 

Beschäftigungsstruktur 

Anzahl der Lehrlinge:       

männliche Mitarbeiter (VZÄ):       

weibliche Mitarbeiter (VZÄ):       

Summe Mitarbeiter/-innen (VZÄ):        
zB: Normalarbeitszeit = 38,5 Stunden; Arbeitszeit der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters beträgt 25 Stunden. Berechnung: 25_38,5=0,65 VZÄ. 

 

G e g e n s t a n d  d e s  F ö r d e r a n s u c h e n s  
H i n w e i s :  M e h r f a c h f ö r d e r u n g e n  s i n d  a u s g e s c h l o s s e n !  

 

Ansiedelung/Gründung von neuen Unternehmen 
  Zahlungserleichterungen (Stundungen, Ratenzahlungen) und/oder 

  teilweise Rückerstattung ordnungsgemäß und vollständig entrichteter kommunaler Abgaben  
 

Erweiterung von bestehenden Unternehmen 
  Zahlungserleichterungen (Stundungen, Ratenzahlungen) und/oder 

  teilweise Rückerstattung ordnungsgemäß und vollständig entrichteter kommunaler Abgaben  
 

Einmalige Arbeitsplatz- bzw. Lehrlingsprämie  

  Arbeitsplatzprämie für die Schaffung von neuen und zusätzlichen Arbeitsplätzen 

  Lehrlingsprämie für die Schaffung von neuen und zusätzlichen Lehrplätzen 
 

Belebung und Sanierung von Innenstadtimmobilien 

  Mietzuschüsse 

  Sanierungszuschüsse 
 

Maßnahmen und Investitionen mit besonderer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Köflach 

  Investitionszuschüsse  

http://koeflach.at/de-home-3.html


N ä h e r e  A n g a b e n  z u r  b e a n t r a g t e n  F ö r d e r u n g  

 

Zahlungserleichterungen und/oder teilweise Rückerstattung von Kommunalabgaben 

Das gegenständliche Ansuchen bezieht sich auf folgende Kommunalabgabe: 

  Bauabgabe 
Datum des Bescheids:       
GZ:       

  einmalige Kanalanschlussgebühr 
Datum des Bescheids:       
GZ:       

 
Betreffend die oa. bescheidmäßig vorgeschriebene Kommunalabgabe wird ersucht um 
  Stundung und/oder  
  Ratenzahlung 
  teilweise Rückerstattung/einmalige Förderung bis zu maximal 25% der 

ordnungsgemäß und vollständig einbezahlten Kommunalabgabe.  
(Zahlungsnachweis ist dem Schreiben beizulegen!) 

 

Arbeitsplatzprämie/Lehrlingsprämie 

Für die Schaffung neuer (dH aufgrund einer Ansiedelung/Gründung neuer Betriebe) und/oder 
zusätzlicher Arbeitsplätze, die dem Kommunalsteuergesetz 1993 unterliegen und nicht 
ausdrücklich gemäß §8 befreit sind, wird um Gewährung einer  
 

 Arbeitsplatzprämie  
 

Name des Arbeitsnehmers:        
Wohnanschrift des Arbeitnehmers:       
Beginn des Beschäftigungsverhältnisses:       

 Vollzeitarbeitsplatzäquivalent im Ausmaß von 38,5 Wochenstunden 
 Teilzeitarbeitsplatzäquivalent, Beschäftigungsausmaß:       Wochenstunden 

 
Der oa. Arbeitsplatz muss mindestens 3 Jahre erhalten bleiben und ist jährlich durch eine 
diesbezügliche GKK-Bestätigung unaufgefordert nachzuweisen. 
 

Die Auszahlung einer möglichen Arbeitsplatzprämie erfolgt in 2 Teilbeträgen und zwar nach Ablauf des 
ersten Beschäftigungsjahres bzw. nach Ablauf des 3. Beschäftigungsjahres. 
 
 

 Lehrlingsprämie 
Name des Lehrlings:        
Wohnanschrift des Arbeitnehmers:       
Beginn der Lehrzeit im Unternehmen:       
Der Lehrling befindet sich im   1. Lehrjahr 
  2. Lehrjahr 
  3. Lehrjahr 
  4. Lehrjahr 

 
Der oa. Lehrplatz muss über die Dauer der Lehrausbildung erhalten bleiben und ist jährlich durch eine 
diesbezügliche GKK-Bestätigung unaufgefordert nachzuweisen. 
 

Die Auszahlung einer möglichen Lehrlingsprämie erfolgt nach  Ablauf des jeweiligen Lehrjahres. 
 
 



Belebung und Sanierung von Innenstadtimmobilien 

Die Belebung der Innenstadt  bzw. des Ortsteiles Pichling erfolgte durch Neu/-
Wiedereröffnung von Geschäftslokalen und zur Verschönerung des Ortsbildes auf 
folgendem Straßenzug (bitte auswählen): 
 

 Rathausplatz   Grazerstraße ab Kreuzung B70  
 Bahnhofstraße  Judenburgerstraße bis Kreuzung B 77 
 Hauptplatz  Kärntnerstraße bis Kreuzung B 70  
 Kloepferplatz  Piberstraße bis Kreuzung Gartengasse 
 Quergasse  Dr. Hanns-Koren-Platz bis Kreuzung Kirchengasse 
 Herunterplatz  
 Ortsteil Pichling entlang B 70 – Kreuzung Föhrenstraße bis Kreuzung Pibersteinerstraße

  

 

  Aufgrund der Neu-/Wiedereröffnung unseres Geschäftslokales wird um Förderung in 
Form eines Mietzuschuss in Höhe von € 3,00/m2 angesucht. 

 

 Beginn des Mietverhältnisses:       
 bzw. Wiedereröffnung am:       
 Ausmaß der gemieteten Fläche:       m2 
 Vereinbarter Mietzins lt. Mietvertrag:      /m2 (netto) 
 Gesamtmietzins pro Monat exkl. Betriebskosten:       € (netto) 

Eine Kopie des Mietvertrages ist diesem Schreiben verpflichtend beizulegen! 
 

  Zur Verschönerung des Ortsbildes wird für die geplante Investitionen um Förderung in 
Form eines Sanierungszuschusses angesucht. 

 Hinweis: ein möglicher Zuschuss bezieht sich ausschließlich auf Arbeiten an der Straßenseite bzw. an den 
von der Straßenseite gut einsehbaren Seiten des Gebäudes! 

 

 Kurzbeschreibung der geplanten Investition: 
       
 

 Höhe der geplanten Investition:       € (netto) 
 

Eine Kopie des für die Durchführung der Sanierung/Renovierung eingeholten Angebots durch eine Fachfirma ist 
diesem Ansuchen verpflichtend beizulegen! 
Die Auszahlung einer möglichen Förderung erfolgt nach Beendigung der geplanten Maßnahme(n) und nach 
unaufgeforderter Vorlage des Rechnungsbeleges sowie des Zahlungsnachweises durch den Förderwerber. 
Die Auszahlung eines möglichen Mietzuschusses erfolgt jeweils für das abgelaufene Geschäftsjahr im 1. Quartal 
des Folgejahres. 

 

Investitionszuschüsse 

Folgende Maßnahmen und Investitionen, welche von besonderer und nachhaltiger 
Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Köflach sind, wurden in unserem Unternehmen 
durchgeführt:  
      
 

 Höhe der getätigten Investition:       € (netto) 
 

Der plausible Nachweis der besonderen und nachhaltigen Bedeutung hat durch den Förderwerber zu erfolgen! 
Die Auszahlung des Förderbetrages erfolgt nach Beendigung der entsprechenden Maßnahmen und nach 
unaufgeforderter Vorlage des Rechnungsbeleges sowie des Zahlungsnachweises durch den Förderwerber.  

 

Die nachstehend zeichnungsberechtigten Antragsteller bestätigen mit Ihrer Unterschrift die Richtigkeit der 
gemachten Angaben und erklären, die Wirtschaftsförderungsrichtlinien der Stadtgemeinde Köflach zur Kenntnis 
zu nehmen!  
 
Köflach, am   
Ort, Datum                         Firmenstempel                      Name und firmenmäßige Zeichnung des Antragstellers 


